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§ 218 StGB und die Verfassung 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
In der Vergangenheit haben sich einzelne Strafgerichte immer wieder mit der Frage befasst, 
ob die Forderung nach einer Abschaffung des § 218 StGB verfassungskonform ist. Das Bun-
desverfassungsgericht kam dabei am 28. Mai 1993 zu dem folgenden Schluss: 
 

„Das Grundgesetz verpflichtet den Staat, menschliches Leben, auch das ungeborene, zu 
schützen. Diese Schutzpflicht hat ihren Grund in Art. 1 Abs. 1 GG; ihr Gegenstand und - 
von ihm her - ihr Maß werden durch Art. 2 Abs. 2 GG näher bestimmt. Menschenwürde 
kommt schon dem ungeborenen menschlichen Leben zu. Die Rechtsordnung muß die 
rechtlichen Voraussetzungen seiner Entfaltung im Sinne eines eigenen Lebensrechts des 
Ungeborenen gewährleisten. Dieses Lebensrecht wird nicht erst durch die Annahme sei-
tens der Mutter begründet.“1 

 
Das BVerfG stellte somit fest, dass der Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich gegen die 
Menschenwürde verstößt, nach § 218 StGB strafbar ist und lediglich in dem engen Rahmen 
des § 218a StGB straffrei bleibt. Bei einer Abschaffung des § 218 StGB würde demnach der 
„Menschenwürdegrundsatz“ verletzt. 
 
Die Sicherung der Menschenwürde ist dabei einer der zentralen Grundsätze der fdGO. Greift 
eine Partei die Grundsätze der fdGO an, ist sie damit verfassungsfeindlich: 
 

„Die besondere Bedeutung der Parteien im demokratischen Staat rechtfertigt ihre Ausschal-
tung aus dem politischen Leben nicht schon dann, wenn sie einzelne Vorschriften, ja selbst 
ganze Institutionen der Verfassung mit legalen Mitteln bekämpfen, sondern erst dann, wenn 
sie oberste Grundwerte des freiheitlichen demokratischen Verfassungsstaates erschüttern 
wollen. Diese Grundwerte bilden die freiheitliche demokratische Grundordnung, die das 
Grundgesetz innerhalb der staatlichen Gesamtordnung der ‚verfassungsmäßigen Ordnung‘ 
als fundamental ansieht.“ 
 

                                                
1 BVerfG, 28.05.1993 – 2 BvF 2/90. 
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Die Personenzusammenschlüsse der Partei Die Linke und mehrere Verbände der Grünen Ju-
gend fordern die Abschaffung des § 218 StGB. Das tun sie aktiv kämpferisch, z.B. durch De-
monstrationen und ständige Wiederholung.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

 
Im Sinn des § 3 Abs. 5 Buchstabe c, Abs. 6 Buchstabe g VSG NRW liegt darin eine „Bestre-
bung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung“, indem die Menschenwürdegaran-
tie als Bestandteil der im „Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte“ angegriffen werde. 
 
 
Der Minister des Innern hat die Kleine Anfrage 6093 mit Schreiben vom 29. November 2021 
namens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Minister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales sowie dem Minister der Justiz beantwortet. 
 
 
1. Inwieweit sind die Forderungen von Schwangerschaftsabbrüchen der vorgenann-

ten Gruppierungen bzw. Parteien der Landesregierung bekannt? 
 
Die Forderungen der genannten Gruppierungen nach einer Aufhebung des § 218 StGB sind 
der Landesregierung bekannt. 
 
 
2. Wie beurteilt die Landesregierung die Forderungen der vorgenannten Gruppierun-

gen bezüglich des Urteils des Bundesverfassungsgerichts im Hinblick auf die 
fdGO? 

 
3. Sieht die Landesregierung in solchen Äußerungen eine aggressiv-kämpferische 

Betätigung gegen die fdGO? 
 
4. Inwieweit ist die Forderung der Abschaffung des § 218 StGB dazu geeignet, um im 

Bericht des Verfassungsschutzes Erwähnung zu finden? 
 
Die Fragen 2 bis 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet:  
 
 

                                                
2 https://instagram.com/p/CSb6DJQCG5P 
3 https://instagram.com/p/CO8cQtdqmp7 
4 https://instagram.com/p/CO6F_7ctBjx 
5 https://instagram.com/p/CO5g7hmNZc1 
6 https://instagram.com/p/CO5g3NjKVOj 
7 https://instagram.com/p/CO5E6pLt-kA 
8 https://instagram.com/p/CO5CszptuPh 
9 https://instagram.com/p/CO40ljDtheW 
10 https://instagram.com/p/CO4zKyMtcUG 
11 https://instagram.com/p/CO4rz2WNS4t 
12 https://instagram.com/p/CO2m5AEiGtp 
13 https://instagram.com/p/CNrZ12EM9Os 
14 https://instagram.com/p/CF-QyvdAhE0 
15 https://instagram.com/p/CFr8Nali58s 
16https://nrw.antrag.gruene-jugend.de/lmv22021/motion/pdfcollection/410/Bewerbun-

gen+f%C3%BCr+Unterst%C3%BCtzungsbekundungen.pdf 
17 https://www.gruene-kvwuppertal.de/bundesweiter-aktionstag-gegen-%C2%A7218/ 
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Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz hat die Aufgabe, verfassungsfeindliche Bestre-
bungen zu beobachten und ggf. darüber zu berichten, soweit tatsächliche Anhaltspunkte einen 
Verdacht darauf begründen (§ 3 Abs. 1, Abs. 3, § 5 Abs. 7 VSG NRW). Bestrebungen gegen 
die freiheitliche demokratische Grundordnung sind dabei politisch bestimmte, ziel- und zweck-
gerichtete Verhaltensweisen in einem oder für einen Personenzusammenschluss, der darauf 
gerichtet ist, einen der tragenden Grundsätze des Grundgesetzes - zu denen insbesondere 
die Menschenwürde gehört - zu beseitigen oder außer Geltung zu setzen (§ 3 Abs. 5 S. 1 lit. 
c) VSG NRW). Hierfür genügt es nicht, dass einzelne Äußerungen oder Verhaltensweisen im 
Widerspruch zu verfassungsrechtlichen Vorgaben stehen oder deren Reichweite verkennen. 
Ausschlaggebend ist vielmehr, ob solche Äußerungen oder Handlungen erkennen lassen, 
dass die Existenzberechtigung eines zentralen verfassungsrechtlichen Grundwertes als sol-
che angegriffen werden soll.   
 
Dafür bestehen mit Blick auf die hier thematisierten Forderungen nach Abschaffung der Straf-
barkeit des Schwangerschaftsabbruchs nach § 218 StGB keine Anhaltspunkte.  
 
Daher besteht kein Anlass für eine Beobachtung bzw. Berichterstattung durch den nordrhein-
westfälischen Verfassungsschutz.  
 


